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Ausstieg aus der Atomenergie?

Am 14. Juni haben sich die Bundesregierung und die großen Stromversorger über den Ausstieg
aus der Atomenergie geeinigt (vgl. dazu den Beitrag von Danyel Reiche in der Juli-Ausgabe). Er-
wartungsgemäß löste die Vereinbarung sehr unterschiedliche Reaktionen aus. Insbesondere in
der grünen Partei verstärkte sich der seit Monaten schwelende Streit (vgl. dazu auch die Doku-
mentation „Briefe an die grüne Basis“ in der April-Ausgabe sowie den Kommentar von Wolf-
gang Ehmke, Atomausstieg: der grüne Bluff, in den Mai-„Blättern“). Dennoch fiel die Mehrheit
für den Regierungskurs auf dem Parteitag am 23. Juni mit 64,4% überraschend deutlich aus. Wir
dokumentieren die Vereinbarung mit den Energieversorgungsunternehmen (sowie die Anlagen
1 und 4 aus deren Anhang) und den Beschluß des grünen Parteitages im Wortlaut. – D. Red.

Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen
vom 14. Juni 2000 (Wortlaut)

I. Einleitung

Der Streit um die Verantwortbarkeit der Kernenergie hat in unserem Land über Jahrzehnte
hinweg zu heftigen Diskussionen und Auseinandersetzungen in der Gesellschaft geführt. Un-
beschadet der nach wie vor unterschiedlichen Haltungen zur Nutzung der Kernenergie re-
spektieren die EVU die Entscheidung der Bundesregierung, die Stromerzeugung aus Kernen-
ergie geordnet beenden zu wollen.

Vor diesem Hintergrund verständigen sich Bundesregierung und Versorgungsunterneh-
men darauf, die künftige Nutzung der vorhandenen Kernkraftwerke zu befristen. Andererseits
soll unter Beibehaltung eines hohen Sicherheitsniveaus und unter Einhaltung der atomrechtli-
chen Anforderungen für die verbleibende Nutzungsdauer der ungestörte Betrieb der Kern-
kraftwerke wie auch deren Entsorgung gewährleistet werden.

Beide Seiten werden ihren Teil dazu beitragen, dass der Inhalt dieser Vereinbarung dauer-
haft umgesetzt wird. Die Bundesregierung wird auf der Grundlage dieser Eckpunkte einen
Entwurf zur Novelle des Atomgesetzes erarbeiten. Bundesregierung und Versorgungsunter-
nehmen gehen davon aus, dass diese Vereinbarung und ihre Umsetzung nicht zu Entschädi-
gungsansprüchen zwischen den Beteiligten führt.

Bundesregierung und Versorgungsunternehmen verstehen die erzielte Verständigung als
einen wichtigen Beitrag zu einem umfassenden Energiekonsens. Die Beteiligten werden in Zu-
kunft gemeinsam daran arbeiten, eine umweltverträgliche und im europäischen Markt wettbe-
werbsfähige Energieversorgung am Standort Deutschland weiter zu entwickeln. Damit wird
auch ein wesentlicher Beitrag geleistet, um in der Energiewirtschaft eine möglichst große Zahl
von Arbeitsplätzen zu sichern.

II. Beschränkung des Betriebs der bestehenden Anlagen

1. Für jede einzelne Anlage wird festgelegt, welche Strommenge sie gerechnet ab dem
01.01.2000 bis zu ihrer Stilllegung maximal produzieren darf (Reststrommenge). Die Berechti-
gung zum Betrieb eines KKW endet, wenn die vorgesehene bzw. durch Übertragung geänder-
te Strommenge für die jeweilige Anlage erreicht ist.

2. Die Reststrommenge (netto) wird wie folgt berechnet:
- Für jede Anlage wird auf der Grundlage einer Regellaufzeit von 32 Kalenderjahren ab Be-

ginn des kommerziellen Leistungsbetriebs die ab dem 01.01.2000 noch verbleibende Restlauf-
zeit errechnet. Für Obrigheim wird eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2002 vereinbart.

- Weiterhin wird eine jahresbezogene Referenzmenge zu Grunde gelegt, die für jedes Kraft-
werk als Durchschnitt der 5 höchsten Jahresproduktionen zwischen 1990 und 1999 berechnet
wird. Die Referenzmenge beträgt für die KKW insgesamt 160,99 TWh/a (ohne Mülheim-Kärlich).

- Gegenüber diesen Referenzmengen wird für die Restlaufzeit auf Grund der sich fortsetzen-
den technischen Optimierung, der Leistungserhöhung einzelner Anlagen und der durch die Li-



Dokumente zum Zeitgeschehen            1011

beralisierung u.a. veränderten Reservepflicht zur Netzstabilisierung eine um 5,5% höhere Jah-
resproduktion unterstellt.

- Die Reststrommenge ergibt sich durch Multiplikation der um 5,5% erhöhten Referenzmen-
ge mit der Restlaufzeit.

Die sich so für die einzelnen KKW ergebenden Reststrommengen sind in der Anlage 1 auf-
geführt. Diese Reststrommengen werden im Anhang zur Novelle des AtG verbindlich festge-
legt; Ziff. II / 4 bleibt unberührt.

3. Die EVU verpflichten sich, monatlich dem Bundesamt für Strahlenschutz die erzeugte
Strommenge zu melden.

4. Die EVU können Strommengen (Produktionsrechte) durch Mitteilung der beteiligten Be-
treiber an das BfS von einem KKW auf ein anderes KKW übertragen.

Zwischen den Verhandlungspartnern besteht Einvernehmen, dass die Flexibilität genutzt
wird, um Strommengen von weniger wirtschaftlichen auf wirtschaftlichere Anlagen zu übertra-
gen. Deshalb werden grundsätzlich Strommengen von älteren auf neuere und von kleineren
auf größere Anlagen übertragen. Sollten Strommengen von neueren auf ältere Anlagen über-
tragen werden, bedarf dies des Einvernehmens zwischen den Verhandlungspartnern im Rah-
men der Monitoring-Gruppe (vgl. Ziffer VII) unter Beteiligung des betroffenen EVU; dies gilt
nicht bei gleichzeitiger Stilllegung der neueren Anlage.

5. RWE zieht den Genehmigungsantrag für das KKW Mülheim-Kärlich zurück. Ebenso
nimmt das Unternehmen die Klage auf Schadensersatz gegen das Land Rheinland-Pfalz zurück.
Mit der Vereinbarung sind alle rechtlichen und tatsächlichen Ansprüche im Zusammenhang mit
dem Genehmigungsverfahren sowie mit den Stillstandszeiten der Anlage abgegolten.

RWE erhält die Möglichkeit entsprechend der Vereinbarung 107,25 TWh gemäß Ziff. II/4
auf andere KKW zu übertragen.

Es besteht Einvernehmen, dass diese Strommenge auf das KKW Emsland oder andere neue-
re Anlagen sowie auf die Blöcke B und C des KKW Gundremmingen und max. 20% auf das
KKW Biblis B übertragen werden.

III. Betrieb der Anlagen während der Restlaufzeit

1. Sicherheitsstandard/Staatliche Aufsicht
Unbeschadet unterschiedlicher Einschätzungen hinsichtlich der Verantwortbarkeit der Risi-

ken der Kernenergienutzung stimmen beide Seiten überein, dass die Kernkraftwerke und son-
stigen kerntechnischen Anlagen auf einem international gesehen hohen Sicherheitsniveau be-
trieben werden. Sie bekräftigen ihre Auffassung, dass dieses Sicherheitsniveau weiterhin auf-
recht erhalten wird.

Während der Restlaufzeiten wird der von Recht und Gesetz geforderte hohe Sicherheitsstan-
dard weiter gewährleistet; die Bundesregierung wird keine Initiative ergreifen, um diesen Si-
cherheitsstandard und die diesem zugrundeliegende Sicherheitsphilosophie zu ändern. Bei
Einhaltung der atomrechtlichen Anforderungen gewährleistet die Bundesregierung den unge-
störten Betrieb der Anlagen.

Zum weiteren Verfahren der Nachrüstung des KKW Biblis A wird auf die in Anlage 2 enthal-
tene Erklärung des Bundesumweltministeriums gegenüber der RWE AG verwiesen.

Die EVU werden bis zu den in Anlage 3 genannten Terminen Sicherheitsüberprüfungen
(SSA und PSA) durchführen und die Ergebnisse den Aufsichtsbehörden vorlegen. Damit wird
eine bei der Mehrzahl der KKW begonnene Praxis fortgesetzt.

Die Prüfungen sind alle 10 Jahre zu wiederholen. Die PSÜ entfällt, wenn der Betreiber ver-
bindlich erklärt, dass er den Betrieb der Anlage binnen 3 Jahren nach den in Anlage 3 genann-
ten Terminen einstellen wird.

Die Sicherheitsüberprüfung erfolgt auf der Grundlage des PSÜ-Leitfadens.
Bei einer Fortentwicklung des Leitfadens wird BMU die Länder, die Reaktorsicherheitskom-

mission und die Betreiber der KKW beteiligen.
Die Pflicht zur Vorlage einer Sicherheitsüberprüfung wird als Betreiberpflicht zur Unterstüt-

zung der staatlichen Aufsicht im Rahmen des § 19 AtG gesetzlich normiert.
Die Unabhängigkeit und Qualifikation der GRS bleibt gewährleistet.
Die Forschung auf dem Gebiet der Kerntechnik, insbesondere der Sicherheit, bleibt frei.
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2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Die Bundesregierung wird keine Initiative ergreifen, mit der die Nutzung der Kernenergie

durch einseitige Maßnahmen diskriminiert wird. Dies gilt auch für das Steuerrecht. Allerdings
wird die Deckungsvorsorge durch Aufstockung der so genannten zweiten Tranche oder einer
gleichwertigen Regelung auf einen Betrag von 5 Mrd. DM erhöht.

IV. Entsorgung

1. Zwischenlager
Die EVU errichten so zügig wie möglich an den Standorten der KKW oder in deren Nähe

Zwischenlager. Es wird gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht, vorläufige Lagermöglichkei-
ten an den Standorten vor Inbetriebnahme der Zwischenlager zu schaffen.

2. Wiederaufarbeitung
Die Entsorgung radioaktiver Abfälle aus dem Betrieb von KKW wird ab dem 01.07.2005 auf

die direkte Endlagerung beschränkt. Bis zu diesem Zeitpunkt sind Transporte zur Wiederaufar-
beitung zulässig. Angelieferte Mengen dürfen verarbeitet werden. Die Wiederaufarbeitung
setzt den Nachweis der schadlosen Verwertung für die zurückzunehmenden Wiederaufarbei-
tungsprodukte voraus.

Die EVU werden gegenüber ihren internationalen Partnern alle zumutbaren vertraglichen
Möglichkeiten nutzen, um zu einer frühestmöglichen Beendigung der Wiederaufarbeitung zu
kommen.

Die Bundesregierung und EVU gehen davon aus, dass in dem vorgesehenen Zeitraum die
noch verbleibenden Mengen transportiert werden können. Sie gehen des weiteren davon aus,
dass die Genehmigungsverfahren für Transporte zur Wiederaufarbeitung bei Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen bis zum Sommer 2000 abgeschlossen werden können.

Sollte der Prozess der Abwicklung der Wiederaufarbeitung aus von den EVU nicht zu vertre-
tenden Gründen nicht zeitgerecht durchgeführt werden können, werden beide Seiten rechtzei-
tig nach geeigneten Lösungen suchen.

3. Transporte
Die EVU können abgebrannte Brennelemente bei Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-

zungen bis zur Inbetriebnahme der jeweiligen standortnahen Zwischenlager in die regionalen
Zwischenlager sowie bis zur Beendigung der Wiederaufarbeitung ins Ausland transportieren.
Beide Seiten gehen davon aus, dass die standortnahen Zwischenlager in einem Zeitraum von
längstens fünf Jahren betriebsbereit sind. Bundesregierung, Länder und EVU richten gemein-
sam eine ständige Koordinierungsgruppe zur Durchführung der Transporte ein. Zu den Aufga-
ben gehört auch die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern.

4. Gorleben
Die Erkundung des Salzstockes in Gorleben wird bis zur Klärung konzeptioneller und si-

cherheitstechnischer Fragen für mindestens 3, längstens jedoch 10 Jahre unterbrochen.
Die Bundesregierung gibt zur Erkundung des Salzstockes Gorleben eine Erklärung ab, die

als Anlage 4 Bestandteil dieser Vereinbarung ist.
5. Pilotkonditionierungsanlage
Die zuständigen Behörden schließen das Genehmigungsverfahren für die Pilotkonditionie-

rungsanlage nach den gesetzlichen Bestimmungen ab. Die Nutzung der Anlage wird auf die
Reparatur schadhafter Behälter beschränkt. Ein Antrag auf Sofortvollzug der atomrechtlichen
Genehmigung wird nur bei akutem Bedarf gestellt.

6. Schacht Konrad
Die zuständigen Behörden schließen das Planfeststellungsverfahren für den Schacht Konrad

nach den gesetzlichen Bestimmungen ab. Der Antragsteller nimmt den Antrag auf sofortige
Vollziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses zurück, um eine gerichtliche Überprüfung im
Hauptsacheverfahren zu ermöglichen.

7. Kosten für Gorleben und Schacht Konrad
Es besteht Einvernehmen, dass die Kosten für Gorleben und Schacht Konrad notwendigen

Aufwand darstellen. Die EVU werden daher im Hinblick auf Gorleben und auf die von ihnen
anteilig zu übernehmenden Kosten für Schacht Konrad keine Rückzahlung von Vorauszahlun-
gen verlangen. Grundlage ist die vom Bund abgegebene Zusage zur Sicherung des Standortes
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Gorleben während des Moratoriums (vgl. in Anlage 4 die Erklärung des Bundes zur Erkundung
des Salzstockes in Gorleben). Die Offenhaltungskosten werden von den EVU (bei Schacht Kon-
rad anteilig) übernommen.

Die EVU nehmen zur Kenntnis, dass sich die Bundesregierung um eine vergleichsweise
Klärung von Entschädigungsansprüchen des

Bundes gegen das Land Niedersachsen im Zusammenhang mit früheren aufsichtlichen Ver-
fügungen bzw. der Nichterteilung von Zulassungen bemüht. Die EVU erklären, dass sie bezüg-
lich der auf sie entfallenden Anteile keine Rückzahlungsansprüche gegen den Bund geltend
machen werden.

8. Entsorgungsvorsorgenachweis
Der Entsorgungsvorsorgenachweis wird an die Inhalte dieser Vereinbarung angepasst.

V. Novelle des Atomgesetzes

1. Die EVU nehmen zur Kenntnis, dass die Bundesregierung die Einführung eines gesetzli-
chen Neubauverbots für KKW sowie einer gesetzlichen Verpflichtung zur Errichtung und Nut-
zung von standortnahen Zwischenlagern beabsichtigt.

2. Die Bundesregierung wird auf der Grundlage dieser Eckpunkte einen Entwurf zur Novel-
le des AtG erarbeiten (siehe dazu die summarische Darstellung in Anlage 5). Die Beteiligten
schließen diese Vereinbarung auf der Grundlage, dass das zu novellierende Atomgesetz ein-
schließlich der Begründung die Inhalte dieser Vereinbarung umsetzt. Über die Umsetzung in
der AtG-Novelle wird auf der Grundlage des Regierungsentwurfs vor der Kabinettbefassung
zwischen den Verhandlungspartnern beraten.

VI. Sicherung der Beschäftigung

Für Bundesregierung und EVU hat die Sicherung der Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft ei-
nen hohen Stellenwert. Die mittelfristig angelegte Vorgehensweise und insbesondere die Mög-
lichkeit zur flexiblen Handhabung der Laufzeiten sollen diesem Anliegen Rechnung tragen.
Bundesregierung und EVU werden darüber sprechen, wie die Rahmenbedingungen für eine
umweltverträgliche und im europäischen Markt wettbewerbsfähige Energieversorgung gestal-
tet werden können, um den Energiestandort Deutschland zu stärken. Im Ergebnis wollen die Be-
teiligten erreichen, dass mit Investitionen in Kraftwerke sowie Energiedienstleistungen wettbe-
werbsfähige Arbeitsplätze in möglichst großem Umfang in unserem Land gesichert werden.

VII. Monitoring

Um die Umsetzung der gemeinsamen Vereinbarungen zu begleiten, wird eine hochrangige
Arbeitsgruppe berufen, die sich aus drei Vertretern der beteiligten Unternehmen und drei Ver-
tretern der Bundesregierung zusammensetzt. Unter Vorsitz von ChefBK bewertet die Arbeits-
gruppe in der Regel einmal im Jahr – ggf. unter Heranziehung externen Sachverstands – ge-
meinsam die Umsetzung der in dieser Vereinbarung enthaltenen Verabredungen.

VIII. Anhang

Anlage 1: Reststrommengen (netto) für die einzelnen KKW

Die Tabelle enthält die für die einzelnen KKW festgelegten Reststrommengen, die für jedes
KKW wie folgt berechnet wurden:

Obrigheim 8,70
Stade 23,18
Biblis A 62,00
Neckarwestheim I 57,35
Biblis B 81,46
Brunsbüttel 47,67
Isar 1 78,35
Unterweser                 117,98

Isar 2 231,21
Emsland 230,07
Neckarwestheim 2 236,04

Summe 2 516,05
Mülheim-Kärlich 107,25

Gesamtsumme 2 623,30

Philippsburg 1 87,14
Grafenrheinfeld 150,03
Krümmel 158,22
Gundremmingen B 160,92
Philippsburg 2 198,61
Grohnde 200,90
Gundremmingen C 168,35
Brokdorf 217,88

KKW Reststrommenge ab 01.01.2000 (TWh netto)
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1. Tagesscharfe Berechnung der Restlaufzeit bei einer Regellaufzeit von 32 Kalenderjahren
ab Beginn des kommerziellen Leistungsbetriebes.

2. Berechnung einer Referenzmenge als Durchschnitt der fünf höchsten Jahresproduktions-
mengen zwischen 1990 und 1999 für jedes KKW (160,99 TWh/a für die KKW insgesamt).

3. Zuschlag in Höhe von 5,5% auf die Referenzmenge.
4. Berechnung der Reststrommenge als Produkt aus Restlaufzeit und der um den Zuschlag

erhöhten Referenzmenge.
[…]

Anlage 4: Erklärung des Bundes zur Erkundung des Salzstockes in Gorleben

Gemäß § 9 a Abs. 3 des Atomgesetzes hat der Bund die gesetzliche Aufgabe, Anlagen zur End-
lagerung radioaktiver Stoffe einzurichten. Die Bundesregierung bekennt sich zu dieser Aufga-
be und erklärt, dass sie die erforderlichen Maßnahmen ergreift, um unbeschadet des Ausstiegs
aus der Kernenergie die benötigten Endlagerkapazitäten für radioaktive Abfälle rechtzeitig zur
Verfügung zu stellen.

Als potenzielle Wirtsgesteine für Endlager kommen sowohl Salz als auch andere Gesteins-
formationen wie Granit und Ton in Betracht. 1979 wurde entschieden, für eine mögliche Endla-
gerung den Salzstock Gorleben zu erkunden. Die dabei bisher gewonnenen geologischen Er-
kenntnisse stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Die Ausdehnung des für die Einlagerung von hochradioaktiven Abfällen vorgesehenen Äl-
teren Steinsalzes hat sich im Rahmen der Erkundung des Erkundungsbereich 1 (EB 1) als
größer erwiesen, als ursprünglich angenommen. Der EB 1 reicht allerdings für die prognosti-
zierte Abfallmenge nicht aus.

Die analytisch bestimmten Hebungsraten des Salzstockes lassen erwarten, dass im Hinblick
auf mögliche Hebungen auch in sehr langen Zeithorizonten (größenordnungsmäßig 1 Mio.
Jahre) nicht mit hierdurch verursachten Gefährdungen zu rechnen ist. Es wurden keine nen-
nenswerten Lösungs-, Gas- und Kondensateinschlüsse im Älteren Steinsalz gefunden. Die bis-
herigen Erkenntnisse über ein dichtes Gebirge und damit die Barrierefunktion des Salzes wur-
den positiv bestätigt. Somit stehen die bisher gewonnenen geologischen Befunde einer Eig-
nungshöffigkeit des Salzstockes Gorleben zwar nicht entgegen.

Allerdings sieht die Bundesregierung im Zusammenhang mit der laufenden internationalen
Diskussion die Notwendigkeit, die Eignungskriterien für ein Endlager fortzuentwickeln und
die Konzeption für die Endlagerung radioaktiver Abfälle zu überarbeiten. Der Stand von Wis-
senschaft und Technik und die allgemeine Risikobewertung haben sich in den letzten Jahren
erheblich weiter entwickelt; dies hat Konsequenzen hinsichtlich der weiteren Erkundung des
Salzstockes in Gorleben.

Vor allem folgende Fragestellungen begründen Zweifel:
- Die Beherrschbarkeit von Gasbildung in dichtem Salzgestein in Folge von Korrosion und

Zersetzung der Abfälle stellt ein besonderes Problem dar.
- International wird verstärkt die Rückholbarkeit der radioaktiven Abfälle gefordert. Dage-

gen zielt die bisherige Konzeption auf den dichten Einschluss im Salz.
- Die Geeignetheit von Salz als Wirtsgestein im Vergleich zu anderen, wie Ton oder Granit,

ist vor dem Hintergrund der Erkenntnisse in anderen Ländern zu untersuchen.
- Bei der direkten Endlagerung bestrahlter Brennelemente müssen voraussichtlich zusätzli-

che Anforderungen erfüllt werden, um langfristig die Kritikalität (kritische Ansammlung spalt-
barer Stoffe) auszuschließen.

- Die Internationale Strahlenschutzkommission wird voraussichtlich bald Empfehlungen
veröffentlichen, die erstmalig ein radiologisches Schutzziel für unbeabsichtigtes menschliches
Eindringen in ein Endlager beinhalten.

Eine weitere Erkundung des Salzstockes Gorleben kann zur Klärung der genannten Fragen
nichts beitragen. Deshalb wird die Erkundung des Salzstockes in Gorleben für mindestens 3 Jah-
re, längstens jedoch für 10 Jahre unterbrochen; es erfolgt eine zügige Klärung der o.g. Fragen.

Das Moratorium bedeutet keine Aufgabe von Gorleben als Standort für ein Endlager. Viel-
mehr geht es darum, während der Prüfung der konzeptionellen und sicherheitstechnischen Fra-
gen keine Investitionen zu tätigen, die nicht zur Klärung dieser Fragen beitragen können.
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Der Bund ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um während des Moratoriums den Standort
Gorleben zu sichern. Dazu gehören die notwendigen rechtlichen Schritte, um die Position des
Bundes als Antragsteller zu sichern und das Vorhaben gegen Eingriffe Dritter zu schützen.
Der Bund wird die notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit die beantragte 10jährige Ver-
längerung des Rahmenbetriebsplans für das Erkundungsbergwerk erteilt wird. Der Bund
wird die Planung durch eine atomrechtliche Veränderungssperre (Rechtsverordnung nach 
§ 9 g AtG) sichern.

[…]

Beschluß der 15. Ordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen 
in Münster/Westfalen am 23./24. Juni 2000 (Wortlaut)

Die Bundesdelegiertenkonferenz stimmt der Vereinbarung zum Atomausstieg zwischen der
Bundesregierung und der Atomwirtschaft zu und fordert die Bundestagsfraktion auf, auf dieser
Grundlage ein Atomausstiegsgesetz zu erarbeiten und dieses in der Koalition zügig zu verab-
schieden.

Dieser Konsens scheint unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen der einzige
Weg zu sein, überhaupt zu einer befristeten Nutzung der Atomenergie zu kommen. Bündnis
90/Die Grünen halten aber für problematisch, dass kein definitives Ende der Kraftwerksnut-
zung festgeschrieben wird und auch keine Abschaltung erster Atomkraftwerke noch in dieser
Legislaturperiode vereinbart wurde. Nach wie vor halten wir den Betrieb von Atomkraftwer-
ken für nicht beherrschbar – ihre Sicherheit kann niemand garantieren. Die Entsorgung des
Atommülls ist nach wie vor ungeklärt.

Deshalb wollen Bündnis 90/Die Grünen, auch jenseits des nun zwischen der Bundesregie-
rung und der Atomindustrie gefundenen Konsens, weiterhin einen schnellstmöglichen Aus-
stieg aus der Atomenergie. Dazu werden wir auf allen parlamentarischen Ebenen eine konkre-
te Wende in der Energiepolitik vorantreiben. Als Partei werden wir uns weiterhin für unsere
Ziele auch außerparlamentarisch einsetzen und uns an den Protesten der Anti-AKW-Bewe-
gung in Ahaus, Gorleben und anderswo beteiligen.

Die Vereinbarung zwischen der Atomwirtschaft und der Bundesregierung ist ein Kompro-
miß. Bündnis 90/Die Grünen halten trotz dieser Vereinbarung einen schnellstmöglichen Aus-
stieg aus der Risikotechnologie Atom für sachlich geboten.

Das Atomausstiegsgesetz, das den Atomkompromiß umsetzt, sollte zügig erarbeitet und in
den Bundestag eingebracht werden. Es ist selbstverständlich, daß zu den Beratungen dieses
Gesetzes neben anderen gesellschaftlichen Gruppen auch die Umweltverbände hinzugezogen
werden.

Die Bundesregierung bleibt aufgefordert, die vielfältigen Privilegien der Atomwirtschaft ab-
zubauen. Bündnis 90/Die Grünen fordern insbesondere die Bundesregierung auf, durch eine
Besteuerung von Brennelementen den Energieträger Uran mit Öl und Gas gleichzustellen.

Die Sicherheitsphilosophie bei Anlagen zur Nutzung der Atomenergie orientiert sich weiter-
hin am jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik. Das bedeutet z. B., daß bei Vorliegen
neuer Erkenntnisse auch heute gültige Vorschriften verschärft werden müssen.

Die Kapazität der Zwischenlager hat sich an den Restlaufzeiten bzw. den Reststrommengen
zu orientieren.

Die BT-Fraktion und die Bundesregierung werden aufgefordert, das neue Entsorgungskon-
zept für radioaktive Abfälle verstärkt voranzutreiben. Dabei ist insbesondere darauf zu achten,
dass das transparente Auswahl-Prüfungsverfahren für einen Endlagerstandort bis zum Ende
des Gorleben-Moratoriums erfolgreich abgeschlossen wird.

Die erfolgreiche Politik der Bundesregierung für die Nutzung der neuen Energien (z. B.
EEG, Solarförderung, KWK-Gesetz und Ökosteuer) ist verstärkt fortzusetzen.


